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Änderungsantrag zu R8-V-18

Von Zeile 67 bis 71:

Die aufgenommenen Familienangehörigen sollen einen befristeten humanitären
Aufenthaltstitel bekommen und dann in ein reguläres Asylverfahren übergehen. Im Falle einer
Ablehnung einer dieser Gruppe zugehörigen Person, ist das Land Berlin in der Beweispflicht,
dass kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Bedrohung durch die islamistische
Terrorgruppen und der Tätigkeit der verwandten Ortskraft vorliegt.können dann in ein reguläres
Asylverfahren übergehen. Im Falle einer Ablehnung einer dieser Gruppe zugehörigen Person
durch das BAMF, gilt wie im Koalitionsvertrag vereinbart: Das Land Berlin schiebt Menschen
nicht in lebensbedrohliche oder humanitär nicht zumutbare Situationen ab.

Landesausschuss, Bündnis 90/Die Grünen Berlin am Freitag, 16. Dezember 2020
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